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Beiträge zur Statutenreviswn der solothurn. „Rothstiftung".
Im kommenden September findet gemeinsam mit der Versamm-

lung des sototh. Kantonal-Lehrervereins die Generalversammlung der

reorganisierten „Rothstiftung", die in dieser Form seit 1904 datiert,

statt. Da sich die Vermögensverhältnisse dieser Stiftung in der kurzen

Zeit ihres Bestandes sehr günstig gestaltet haben sauf Ende 1909 wird
ein Ueberschuß von 140—150,000 Fr. zu verzeichnen sein), sollen ver-

schiedene „harte" Bestimmungen, die im Interesse der Existenzfähigkeit
der Stistnng für die Anfangszeit aufgenommen werden mußten, gemil-
dert werden. Da die verschiedenen Bezirksvereine und die Tagespresse

bereits zu diesen abänderungsbedürftigen Paragraphen Stellung genom-
men haben, möchten wir auch hier auf Bestimmungen, die der Vervoll«

kommnung und Milderung bedürften, aufmerksam machen. Wir sind

hiebei der Ansicht, daß diese Ausführungen nicht nur lokales Interesse
wecken werden, sondern auch die Kollegen anderer Kantone interessieren

dürften, da man oft in den Fall kommt, sich bei Einführung oder Um-

gestaltung solcher Institutionen auf andere Kantone z» berufen. Wir
beschränken uns dabei lediglich auf diejenigen Paragraphen, die unserer

Ansicht nach abänderungsbedürftig erscheinen.

ii 2 lautet! .Der „Nothstiftung" gehören an:
u. Die im Lehramt befindlichen Mitglieder der bisherigen .Rothstiftung',

die bis zum l. November 1904 ihren Beitritt erklären.'

Nun haben aber sehr viele ältere Lehrer aus verschiedenen Grün-
den ihren Beitritt bis zum genannten 1. November nicht erklärt, sind

also nicht Mitglieder der reorganisierten Stiftung und können es laut

dieser Bestimmung nicht mehr werden. Da sollte man doch denjenigen

Lehrern, die heute, durch den günstigen Stand der Kasse ermuntert und

vielleicht auch finanziell besser in der Lage wären, der Stiftung noch

beizutreten, eine neue Frist einräumen, innert welcher sie ihren Beitritt
noch erklären könnten.

§. 10. .Tritt ein männliches Mitglied der Stiftung aus dem kantonalen
Schuldienst und damit aus der .Rothstistung' aus, so erhält eê eine Abgangs-
entschâdigung von 60°/» seiner Einlagen ohne Zinsvergütung; bei weiblichen

Mitgliedern beträgt dieselbe 80°/« ohne Zins. Sofern das austretende Mitglied
nicht mindestens fünf im Kanton Solvthurn zurückgelegte Dienstjahre aufweist,
so wird diese AbgangSentschZdigung nicht ausgerichtet."

Diese Bestimmung sollte wohl dazu beitragen, den jungen Lehrern

den Austritt aus dem kantonalen Schuldienst, ja aus dem Schuldienst

überhaupt, zu erschweren. Vor Annahme des neuen Besoldungsgesetzes

war ein solcher Hemmschuh wohl nötig. Bei den gesteigerten Lohnver-

Hältnissen wird es sich weniger darum handeln aus finanziellen Gründen
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(obschon treue, aufopfernde Schularbeit nicht mit klingendem Lohn voll
bezahlt werden kann), den Beruf zu wechseln, als vielmehr aus Mangel
an Berufsfreudigkeit, und solchen „Kräften" sollten keine Fesseln ange-

legt werden; es wäre nicht im Interesse der Schule. Aus diesen Grün-
den kann man einen diesbezüglichen Antrag, auf Erhöhung der Ab-

gaugsentschädigung auf 80°/» für Lehrer und Lehrerinnen, nur begrüßen.
Es frägt sich, ob man füglich nicht auch 100°,« Entschädigung verlangen
dürfte, da ja diese Abgangsentschädigung nur beim Austritt aus dem

kantonalen Schuldienst entrichtet wird. Der Zinsverlust allein würde

genügend sein, die Verwaltungskosten zu decken. Auch soll diese Ab-

gaugsentschädigung schon beim Austritt nach der ersten Einzahlung ent-

richtet werden und nicht erst, nachdem mindestens fünf Dienstjahre aus-

zuweisen find.
Der meist — und zwar mit Recht — angefochtene Paragraph ist

der folgende:

8 11. »Jedes Mitglied hat vom zurückgelegten 5. Dienstjahre an (kan-
tonaler Schuldienst gerechnet) Anspruch auf eine Jnvalidenpenfion von 20°/»
seiner beim Eintritt der Invalidität bezogenen Besoldung (fester Gehalt, Alters-
zulagen und Wohnungsentschädigung, resp. Wohnungswert). Diese Pension stei-
gert sich mit jedem folgenden Tienstjahre um 1°/° bis zu einem Maximum
von 50°/«.

Das Maximum der bei der Berechnung der Jnvalidenpenfion in Betracht
fallenden Besoldung beträgt Fr. 3000.

Stirbt also ein Mitglied der „Rothstiftung" vor dem zurückgeleg-

ten 5. Dienstjahr, fc haben seine Hinterlassenen (seien es nun unter-

stützungsbedürftige Eltern, die alles aufgewendet haben und viel ent-

behrten, um ihrem Sohn oder ihrer Tochter das Studium zu ermöglichen,
oder sei es eine junge Witwe mit Kindern) keinen Anspruch auf die in
Z 13 und Z 16 garantierte Pension. Das gilt für den Fall der In-
validität des Mitglieds. An die Kommission der „Rothstiftung" ist lt.
„Solothurner Zeitung" der definitive Antrag gerichtet worden, die

Karenzeit von fünf Jahren für jung» Lehrer fallen zu lassen, wofür
den ältern Lehrern fünf Jahre, resp. 5 Proz. mehr angerechnet werden
sollen. Darnach würde sich die Pension mit 35 Dienstjahren bis zu
einem Maximum von 55 Proz. steigern. Wir möchten hingegen fol-
gende Fassung dieses Paragraphen vorschlagen:

»Jedes Mitglied hat von der ersten Einzahlung an Anspruch auf eine

Jnvalidenpenfion von 20°/° seiner beim Eintritt der Invalidität bezogenen Be-
soldung. Diese Pension steigert sich mit jedem folgenden Dienstjahre um 1°/«

bis zu einem Maximum von 60°/«."

Ter Schlußsatz, der die Höhe der in Betracht fallenden Besoldung
bestimmt, sollte weggelassen werden.
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Dagegen möchten wir den H 12, der von der Zuertennung der

Jnvalidenpenfion handelt, genauer bestimmen. Er heißt nach den bis-

herigen Statuten:
„Die Zuertennung der Jnvalidenpenfion geschieht auf Antrag des Er-

ziehungsdepartementes oder des einzelnen Mitgliedes durch die Verwaltungskom-
mission nach besonderem Reglement, das der Genehmigung des Regierungsrates
und der Generalversammlung der „Rothstiltung" unterliegt."

Hier sollten notwendig eine Altersgrenze oder ein Maximum von

Dienstjahren festgesetzt werden, bei Erreichung derselben die Pensionierung
den Mitgliedern freigestellt sein sollte. Wir denken uns diese Bestimm-

ung ungefähr folgendermaßen:
„Zum Bezug des Maximums der Jnvalidenpenfion l6v°/° der bei der letzten

Einzahlung bezogenen Besoldung) sind berechtigt:
u. Mitglieder, die in den Ruhestand treten, vom 6V. Altersjahre an ev. nach

4V Dienstjahren.
b

e

Verbleibt ein Mitglied länger im Schuldienst und leistet es die statuten»
gemäßen Beiträge, so steigt das Maximum seiner Pension bei jeder geleisteten
Einzahlung um 1°/° bis zu einer Höhe von 75°/°."

Wenn man diese Steigerung der Pension über das Maximum von

60 Proz. nicht wünscht, so soll doch ein Mitglied, das. wenn es daS

Maximum der Pension erreicht hat, sich noch nicht in den Ruhestand

begeben kann oder will, von diesem Zeitpunkt an von den jährlichen

Beitrögen befreit sein.

Wenn diese letztern Bestimmungen für die nächsten Jahre auch

noch keine praktische Bedeutung erhalten, möchten wir fie doch dem Stu-
dium empfehlen; denn: „Will man ein dauerndes Gebäude bauen, muß

man auf die Zukunft schauen." -8-

-s- Seminardireklor Josef Stutz flg.
Fortsetzung.

Ein besonderes Vergnügen schien dem Herrn Direktor die Unter-
Haltung mit der sehr intelligenten, alten Mutter des damaligen hochw.

Herrn Pfarrers Haas (dem spätern Bischof) zu machen, welche nur einen

Fehler hatte, der allerdings auch bei andern Pfarrmüttern (und Pfarr-
schwestern) vorkommen soll, nämlich den. daß sie sehr neugierig war.
Sie kam oft in die Seminarküche, um sich mit der Haushälterin „The-
res" und ihren Gehülfinnen einwenig zu unterhalten. Wenn nun der

Herr Direktor im benachbarten Eßzimmer nach dem Esten sich noch mit
den Seminarlehrern unterhielt und er die Anwesenheit der Pfarrmama
in der Küche bemerkte, nahm er zuweilen schnell eine Zeitung zur Hand,
ging dann mit ernster Miene zur geöffneten Küchentüre und sagte:
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